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Pastorale Anweisung

104. Geistliche Konzerte in Kirchen

Die Bedeutung der Kirchenmusik für die Gestaltung des Gottesdienstes 
) wurde durch die Aussagen des II. Vatikanischen Konzils mit Nachdruck her­
ausgestellt und gefestigt. (Konstitution über die Heilige Liturgie, Kap. VI, 

Urt. 112).

Gleichwohl greift die Musica Sacra mit ihrem Reichtum über den gottes­
dienstlichen Rahmen hinaus, so daß mit Recht auf das gleiche Kapitel VI, Art. 
114 Bezug genommen werden kann, in dem es heißt; „Der Schatz der Kir­
chenmusik möge mit größter Sorgfalt bewahrt und gepflegt werden.“ Nach 
diesem Grundsatz finden in unserer Erzdiözese seit Jahren geistliche Kon­
zerte statt, für deren Durchführung im Amtsblatt 1978, Nr. 4/44 Regelungen 
erlassen wurden.
Die Römische Gottesdienstkongregation hat mit Datum vom 5. November 
1987 allen Bischofskonferenzen ein Schreiben über „Konzerte in Kirchen“ 
zugehen lassen (s. dieses Amtsblatt, Seite 228). Sie weist dabei auf grundsätz­
liche Fragen hin und gibt einige Kriterien an, nach denen in den Diözesen die 
Frage der Geistlichen Konzerte in Kirchen behandelt werden soll. Auf Grund 
dieses Schreibens wird unsere Pastorale Anweisung „Geistliche Konzerte in 
der Kirche“, Amtsblatt 1978, Nr. 4/44, in Erinnerung gerufen und ihr unter 
Einbeziehung des Schreibens der Gottesdienstkongregation folgende Fassung 

Igegeben, die mit ihrer Veröffentlichung in Kraft tritt.
Unsere Kirchen sind Stätten des Gottesdienstes und der Gottesverehrung. 
Auch ein geistliches Konzert steht im Dienst der Verkündigung und will 
auf seine Weise den Menschen zum Lob Gottes führen. Von daher sind die 
in Kirchenkonzerten aufzuführenden Werke zu beurteilen bzw. zuzulas­
sen. Nicht jedes gute Orchesterstück, auch wenn es von einem Klassiker 
geistlicher Musik stammt, ist dafür geeignet.
Es sind auch Anforderungen an einen etwaigen Text zu stellen: Es muß sich 
um geistliche Werke, wenn auch in einem weiteren Sinn, handeln.

2. Die Erlaubnis zur Durchführung von Kirchenkonzerten erteilt der Kir­
chenrektor nach Einsichtnahme in das Programm, das den unter 1) genann-
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ten Kriterien entsprechen muß. Das Amt für Kirchenmusik steht dabei auf 
Wunsch beratend zur Verfügung. In Konfliktfällen trifft es die Entschei­
dung.
Nach Möglichkeit spricht der Kirchenrektor bzw. ein von ihm Beauftrag­
ter ein kurzes geistliches Wort.

3. Die Aufstellung von Chor und Orchester bedarf besonderer Sorgfalt. 
Wenn sie nur im Chorraum geschehen kann, muß unbedingt die Ehrfurcht 
gegenüber dem Altar gewahrt werden (auch in der Kleidung). Das gilt auch 
für einen nicht befestigten Altar. Das Sanctissimum ist in diesem Fall in 
einer Seitenkapelle oder an einem anderen sicheren und geziemenden Platz k ’ 
aufzubewahren.

4. Bei der Planung des Programms ist darauf zu achten, daß das Konzert ohne 
Pause durchgeführt werden kann.

5. Eintrittsgeld darf nur zur Deckung der Unkosten erhoben werden. Die 
Höhe des Unkostenbeitrags Ist mit dem Kirchenrektor abzusprechen. Jede 
kommerzielle Nutzung von Kirchenräumen ist untersagt.
Die Mitarbeit von Konzertagenturen bzw. von außerkirchlichen Trägern 
der Kirchenkonzerte darf sich nur auf den technischen und organisatori­
schen Teil beschränken. Der Karten- bzw. Programmverkauf muß außer­
halb des eigentlichen Kirchenraumes stattfinden. Wo es notwendig 
erscheint, können Ordner die Platze anweisen.

6. Wenn das Konzert durch Hörfunk oder Fernsehen übertragen werden soll, 
ist vorher die Erlaubnis des Erzb. Ordinariats (Referat für Öffentlichkeits­
arbeit) einzuholen.

Verordnungen

105. Vorlage der Brautexamensprotokolle beim Erzbischöflichen Ordina­
riat

Es besteht Veranlassung, auf die geltenden Vorschriften hinzuweisen, die bei 
der Einreichung von Brautexamensprotokollen beim Erzbischöflichen Ordi­
nariat zur Erteilung von Dispensen, des Nihil obstat u, a. einzuhalten sind.
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